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UND DES RATES zur Anderung"der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 Gber
Vorschriften fur die Fischerei im Ubereinkommensgebiet der GFCM
(Allgemeine Kommission fur die Fischerei im Mittelmeer)

— Ergebnis der ersten Lesung des Europaischen Parlaments
(StralRburg, 25. bis 28. Marz 2019)

I. EINLEITUNG

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erkldrung zu den praktischen
Modalititen des Mitentscheidungsverfahrens! haben der Rat, das Européische Parlament und die
Kommission informelle Gespréache gefiihrt, um in erster Lesung zu einer Einigung {iber dieses
Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens

zu vermeiden.

1 ABI. C 145 vom 30.6.2007, S. 5.
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In diesem Zusammenhang hat der Vorsitzende des Fischereiausschusses, Alain CADEC (PPE —
FR), im Namen seines Ausschusses einen Kompromissinderungsantrag (Anderungsantrag 20) zu
dem Verordnungsvorschlag vorgelegt. Uber diesen Anderungsantrag war bei den genannten

informellen Gesprichen Einvernehmen erzielt worden.

Dartiber hinaus hat der Vorsitzende des Fischereiausschusses, Alain CADEC (PPE — FR), einen
Anderungsantrag (Anderungsantrag 21) vorgelegt, der eine Erkldrung der Kommission zur

Freizeitfischerei enthilt.
II. ABSTIMMUNG

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 26. Mirz 2019 den
Kompromissinderungsantrag (Anderungsantrag 20) — wie auch den Anderungsantrag 21 — zu dem
Verordnungsvorschlag angenommen. Der Kommissionsvorschlag in der gednderten Fassung stellt
den Standpunkt des Parlaments in erster Lesung dar und ist in dessen legislativer EntschlieBung

(siche Anlage) enthalten?.

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen

Vereinbarung. Folglich diirfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen.

Der Gesetzgebungsakt wiirde anschliefend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen.

Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschliefung sind die am
Kommissionsvorschlag vorgenommenen Anderungen wie folgt markiert: Ergéinzungen zum
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das
Symbol " I " weist auf Textstreichungen hin.
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ANLAGE
26.3.2019

Fischerei im Ubereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission fiir
die Fischerei im Mittelmeer) ***1

Legislative EntschlieSung des Europaischen Parlaments vom 26. Miirz 2019 zu dem
Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anderung
der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 iiber Vorschriften fiir die Fischerei im
Ubereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission fiir die Fischerei im Mittelmeer)
(COM(2018)0143 — C8-0123/2018 — 2018/0069(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europdische Parlament,

—  unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europdische Parlament und den Rat
(COM(2018)0143),

— gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags {liber die Arbeitsweise
der Europédischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission
unterbreitet wurde (C8-0123/2018),

— gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

- unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
vom 23. Mai 20183,

- unter Hinweis auf die vorlaufige Einigung, die gemal Artikel 69f Absatz 4 seiner
Geschiftsordnung von dem zustdndigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 6. Februar 2019 gemachte Zusage, den Standpunkt des
Européischen Parlaments gemal3 Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union zu billigen,

— gestiitzt auf Artikel 59 seiner Geschéftsordnung,

— unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A8-0381/2018),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. nimmt die dieser Entschliefung beigefiigten Erkldrungen der Kommission zur Kenntnis;

3.  fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt,
entscheidend dndert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu dndern;

4.  beauftragt seinen Priasidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission
sowie den nationalen Parlamenten zu libermitteln.

3 ABI. C 283 vom 10.8.2018, S. 95.
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P8 _TC1-COD(2018)0069

Standpunkt des Europiischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. Mérz 2019 im
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europiischen Parlaments und des
Rates zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 iiber Vorschriften fiir die Fischerei
im Ubereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission fiir die Fischerei im

Mittelmeer)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag liber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf Artikel 43

Absatz 2,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses®,

gemiB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

4 ABI. C 283 vom 10.8.2018, S. 95.
5 Standpunkt des Europidischen Parlaments vom 26. Mérz 2019.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) Das Ubereinkommen zur Einsetzung der Allgemeinen Kommission fiir die Fischerei im
Mittelmeer (im Folgenden ,,GFCM-Ubereinkommen*) bildet einen geeigneten Rahmen fiir
die multilaterale Zusammenarbeit zur Férderung der Entwicklung, Erhaltung, rationellen
Bewirtschaftung und optimalen Nutzung der lebenden Meeresschétze im Mittelmeer und
im Schwarzen Meer in einem Umfang, der als nachhaltig gilt und bei dem ein geringes

Risiko fiir einen Bestandszusammenbruch besteht.

) Eines der Ziele der in der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europiiischen
Parlaments und des Rates® festgelegten Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) besteht
darin, sicherzustellen, dass Fischerei- und Aquakulturtiitigkeiten langfristig
umweltvertriglich sind und auf eine Art und Weise durchgefiihrt werden, die mit den
Zielen der Erreichung eines wirtschaftlichen, sozialen und beschdftigungspolitischen

Nutzens und eines Beitrags zum Nahrungsmittelangebot vereinbar ist.

3) Die Union sowie Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern,

Malta, Ruminien und Slowenien sind Vertragsparteien des GFCM-Ubereinkommens.

6 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2013 iiber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates
und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013, §. 22).
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(4) Die von der Allgemeinen Kommission fiir die Fischerei im Mittelmeer (GFCM)
angenommenen Empfehlungen sind fiir die Vertragsparteien verbindlich. Da die Union
Vertragspartei des GFCM-Ubereinkommens ist, sind solche Empfehlungen fiir sie
verbindlich und sollten in Unionsrecht umgesetzt werden, es sei denn, sie sind inhaltlich

bereits durch Unionsrecht abgedeckt.

(5) In der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates’ sind
bestimmte Vorschriften fiir die Fischerei im GFCM-Ubereinkommensgebiet festgelegt.
Dies ist der geeignete Rechtsakt, um den Inhalt der von der GFCM angenommenen

GFCM-Empfehlungen umzusetzen, die noch nicht vom Unionsrecht abgedeckt sind.

Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

13. Dezember 2011 mit Vorschriften fiir die Fischerei im Ubereinkommensgebiet der
GFCM (Allgemeine Kommission fiir die Fischerei im Mittelmeer) und zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates betreffend die MaBBnahmen fiir die nachhaltige
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer (ABI. L 347 vom 30.12.2011,

S. 44).
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(6) Auf ihrer Jahrestagung 2015 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/39/2015/2 iiber die
Aufstellung von Mindeststandards fiir die Grundschleppnetzfischerei auf
Grundfischbestdnde in der Stra3e von Sizilien angenommen. Diese Standards umfassen
technische ErhaltungsmaBBnahmen fiir Rosa Geillelgarnele (Parapenaeus longirostris) und
Seehecht (Merluccius merluccius). Teile dieser MaBBnahmen sind bereits in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates® iiber MindestreferenzgroBen fiir die
Bestandserhaltung der betreffenden Arten enthalten. Die in der Empfehlung 39/2015/2
enthaltenen Maflnahmen betreffend das Flottenmanagement sollten jedoch mittels der

Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt werden.

8 Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 betreffend die
Mafnahmen fiir die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer
und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 sowie zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1626/94 (ABI. L 409 vom 30.12.2006, S. 11).
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(7

Auf ihrer Jahrestagung 2015 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/39/2015/3 tiber eine
Reihe von Mafinahmen zur Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der illegalen,
nicht gemeldeten und unregulierten (IUU) Fischerei in der Steinbuttfischerei (Psetta
maxima) im Schwarzen Meer angenommen. Die meisten dieser Maflnahmen sind bereits
durch die Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission’, die Verordnung (EG)

Nr. 1005/2008 des Rates'?, die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates!!, die
Verordnung (EU) Nr. 1343/2011, die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und die
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission'? abgedeckt. Eine Reihe
von MafBnahmen des Flottenmanagements der Empfehlung 39/2015/3 sind jedoch nicht
durch Rechtsvorschriften der Union abgedeckt und sollten daher mittels der Verordnung

(EU) Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt werden.

10

11

12

Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 iiber das
Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (ABI. L 5 vom 9.1.2004, S. 25).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 {iber ein
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der illegalen,
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Anderung der Verordnungen (EWG)
Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Authebung der
Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABI. L 286 vom 29.10.2008,
S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einfiihrung einer
Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG)
Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG)

Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG)

Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABI.

L 343 vom 22.12.2009, S. 1).

Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit
Durchfiihrungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur
Einfiihrung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung
der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik (ABI. L 112 vom 30.4.2011, S. 1).
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) Auf'ihrer Jahrestagung 2015 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/39/2015/4 zu
Bewirtschaftungsmafinahmen fiir Dornhai im Schwarzen Meer angenommen, mit der

fiir diese Art eine Mindestreferenzgrofe fiir die Bestandserhaltung eingefiihrt wird.

9) Auf ihrer Jahrestagung 2016 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/40/2016/4 tiber einen
mehrjdhrigen Bewirtschaftungsplan fiir die Fischereien auf Européischen Seehecht und
Rosa Geilelgarnele in der Strafle von Sizilien (geografische Untergebiete 12 bis 16)
angenommen. Einige der Elemente dieses mehrjdhrigen Bewirtschaftungsplans sind bereits
in der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 enthalten.
Bestimmte Mainahmen der Empfehlung 40/2016/4 sind jedoch nicht durch
Rechtsvorschriften der Union abgedeckt und sollten daher mittels der Verordnung (EU)
Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt werden.
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(10) Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/2 tiber die
Bewirtschaftung der Bestdnde an Roter Fleckbrasse im Alboran-Meer (geografische
Untergebiete 1, 2 und 3) fiir einen Ubergangszeitraum vom zwei Jahren angenommen.
Operationelles Ziel dieser Empfehlung ist es, die fischereiliche Sterblichkeit bei Roter
Fleckbrasse innerhalb vereinbarter vorsorglicher Referenzpunkte zu halten und den

hochstmoglichen Dauerertrag sobald wie mdglich zu erreichen oder beizubehalten.

(11) Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/3 {iber die
Einrichtung eines Fischereisperrgebiets im Jabuka/Pomo Pit-Gebiet des Adriatischen

Meeres angenommen.
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(12)

(13)

Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/4 zu einem
mehrjihrigen Bewirtschaftungsplan fiir die Fischerei auf Steinbutt im Schwarzen Meer
(geografisches Untergebiet 29) angenommen. Mit der Empfehlung wird eine Reihe von
Bewirtschaftungsmafinahmen, technischen MaBBnahmen, Flottenmafnahmen und
KontrollmaBnahmen als Pilotprojekt zur Bekdmpfung der [IUU-Fischerei auf Steinbutt im
Schwarzen Meer eingefiihrt. Einige der Elemente dieses Mehrjahresplans sind bereits
durch die Verordnung (EG) Nr. 26/2004, die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008, die
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011, die Verordnung
(EU) Nr. 1380/2013, und die Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 abgedeckt.
Bestimmte MaBnahmen der Empfehlung 41/2017/4 sind jedoch nicht durch
Rechtsvorschriften der Union abgedeckt und sollten daher mittels der Verordnung (EU)
Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt werden.

Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/5 iiber die
Aufstellung eines regional anpassbaren Bewirtschaftungsplans fiir die Nutzung der Roten

Koralle im Mittelmeer angenommen.

7721/19
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(14)

Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/8 iiber eine
internationale gemeinsame Inspektions- und Uberwachungsregelung auBerhalb der
Gewdisser unter nationaler Gerichtsbarkeit in der Stral3e von Sizilien (geografisches
Untergebiet 12 bis 16) angenommen, an der die Mitgliedstaaten sich beteiligen konnen.
Um die Einhaltung der GFP zu gewéhrleisten, sind Rechtsvorschriften der Union zur
Einfiihrung einer Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung einschlieBlich der
Bekampfung der [UU-Fischerei erlassen worden. Insbesondere wird in der Verordnung
(EG) Nr. 1224/2009 eine Unionsregelung zur Kontrolle, Inspektion und Durchsetzung
festgelegt, die auf einem umfassenden und integrierten Ansatz beruht, um die Einhaltung
aller Vorschriften der GFP zu gewéhrleisten. In der Durchfiihrungsverordnung (EU)

Nr. 404/2011 sind detaillierte Durchfithrungsbestimmungen zu der Verordnung (EG)

Nr. 1224/2009 festgelegt. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 wird ein
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der IUU-
Fischerei festgelegt. Diese Verordnungen decken bereits eine Reihe der in der Empfehlung
GFCM/41/2017/8 festgelegten MaBBnahmen ab. Es ist daher nicht erforderlich, jene
Mafnahmen in die vorliegende Verordnung aufzunehmen. Bestimmte MaBBnahmen jener
Empfehlung sind jedoch nicht durch Rechtsvorschriften der Union abgedeckt und sollten
daher mittels der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt werden.

7721/19
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(15) Die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 sollte daher entsprechend geéndert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

7721/19 Ih/KWTI/cat
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Artikel 1
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011

Die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhiilt folgende Fassung:

wDiese Verordnung gilt fiir alle gewerblichen Fischerei- und Aquakulturtitigkeiten
sowie, wenn dies in dieser Verordnung eigens vorgesehen ist, fiir
Freizeitfischereititigkeiten, die von Fischereifahrzeugen der Union und

Staatsangehdirigen der Mitgliedstaaten im Ubereinkommensgebiet der GFCM betrieben

werden. “;
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2. Artikel 3 wird wie folgt gedndert:

a)

Der einleitende Satz erhélt folgende Fassung:

»wZusitzlich zu den Begriffsbestimmungen des Artikels 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates*, des Artikels 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 und des Artikels 4 der Verordnung (EG)

Nr. 1224/2009 des Rates gelten fiir die Zwecke dieser Verordnung folgende

Begriffsbestimmungen™":

)

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 11. Dezember 2013 {iber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des
Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG)
Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI.

L 354 vom 28.12.2013, S. 22).;

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur
Einfiihrung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der
Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG)

Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005,
(EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG)

Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Authebung
der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG)

Nr. 1966/2006 (ABI. L 343 vom 22.12.2009, S. 1).;

7721/19
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32009R1224

b) folgende Buchstaben werden angefiigt:

»€) Pufferzone® bezeichnet eine Zone, die rund um ein Fischereisperrgebiet liegt,
um versehentlichen Zugang dazu zu verhindern, wodurch das umschlossene

Gebiet besser geschiitzt wird,

f) ,gezielte Befischung von Roter Fleckbrasse® bezeichnet Fangtétigkeiten, bei
denen die an Bord befindlichen oder angelandeten Mengen Roter Fleckbrasse
nach der Sortierung je Tide mehr als 20 % des Fangs in Lebendgewicht

ausmachen.;
3. Nach Artikel 9 wird folgender Abschnitt eingefiigt:

wAbschnitt Ia
Fischereisperrgebiete zum Schutz wichtiger Lebensriume von Fischen und gefihrdeter

mariner Okosysteme
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Artikel 9a

Fischereisperrgebiet in der Stra3e von Sizilien
Die Fischerei mit Grundschleppnetzen ist in folgenden Gebieten untersagt:

(1) Fischereisperrgebiet ,,Ostlich von Adventure Bank* innerhalb der folgenden

Koordinaten:

37°23,850'N, 12° 30,072"E

37°23,884'N, 12° 48,282 E

37°11,567'N, 12° 48,305’ E

— 37°11,532'N, 12° 30,095' E
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)

€)

Fischereisperrgebiet ,,Westlich von Gela Basin® innerhalb der folgenden

Koordinaten:

37°12,040'N, 13°17,925'E

37°12,047'N, 13° 36,170 E

- 36°59,725'N, 13° 36,175'E

36°59,717'N, 13° 17,930"E

Fischereisperrgebiet ,,Ostlich von Malta Bank* innerhalb der folgenden Koordinaten:

36°12,621'N, 15° 13,338’ E

36°12,621'N, 15° 26,062" E

- 35°59,344'N, 15° 26,062' E

35°59,344' N, 15° 13,338'E

7721/19
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Artikel 9b

Pufferzonen in der Stralle von Sizilien

(1)

Rund um das Fischereisperrgebiet ,,Ostlich von Adventure Bank* gemiB Artikel 9a

Absatz 1 wird eine Pufferzone innerhalb folgender Koordinaten eingerichtet:

37°24,849'N, 12° 28,814'E

37°24,888'N, 12°49,536'E

37°10,567'N, 12° 49,559 E

37°10,528'N, 12° 28,845’ E
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(2)

€)

Rund um das Fischereisperrgebiet ,,Westlich von Gela Basin® gemil3 Artikel 9a

Absatz 2 wird eine Pufferzone innerhalb folgender Koordinaten eingerichtet:

37°13,041'N, 13° 16,672 E

37°13,049'N, 13° 37,422 E

- 36° 58,723'N, 13°37,424'E

36° 58,715'N, 13° 16,682'E

Rund um das Fischereisperrgebiet ,,Ostlich von Malta Bank* gemiB Artikel 9a

Absatz 3 wird eine Pufferzone innerhalb folgender Koordinaten eingerichtet:

- 36°13,624'N, 15° 12,102 E

36°13,624'N, 15° 27,298'E

- 35°58,342" N, 15° 27,294'E

35°58,342" N, 15° 12,106' E
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(4)

Schiffe, die in den in diesem Artikel genannten Pufferzonen Fangtatigkeiten mit
Grundschleppnetzen betreiben, stellen sicher, dass ihr Schiffsiiberwachungssystem
(VMS) in angemessenen Abstdnden Signale iibermittelt. Schiffe, die nicht mit einem
VMS-Transponder ausgestattet sind und mit Grundschleppnetzen in den Pufferzonen
fischen mdchten, miissen mit einem anderen System der Geolokalisierung
ausgestattet sein, das es den Kontrollbehorden ermdglicht, deren Tétigkeiten zu

verfolgen.

Artikel 9¢

Fischereibeschriankungen im Jabuka/Pomo Pit-Gebiet des Adriatischen Meeres

(1) Die Freizeitfischerei und die Fischerei mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen,
Grundlangleinen und Fischfallen sind in dem Gebiet mit den folgenden Koordinaten
untersagt:

—  43°32,044'N, 15° 16,501' E

—  43°05,452'N, 14° 58,658'E
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(2)

- 43°03,477'N, 14° 54,982' E

- 42°50,450'N, 15°07,431'E

- 42°55,618' N, 15° 18,194'E

- 43°17,436' N, 15°29,496' E

43°24,758'N, 15° 33,215'E

Vom 1. September bis 31. Oktober jeden Jahres ist die Fischerei mit Stellnetzen,

Grundschleppnetzen, Grundlangleinen und Fischfallen in dem Gebiet mit folgenden

Koordinaten untersagt:

—  43°03,477'N, 14° 54,982'E
—  42°49,811'N, 14°29,550'E
—  42°35205'N, 14° 59,611'E
—  42°49,668'N, 15° 05,802' E

- 42°50,450'N, 15°07,431'E
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3)

Vom 1. September bis 31. Oktober jeden Jahres sind die Freizeitfischerei und die

Fischerei mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen, Grundlangleinen und Fischfallen in

dem Gebiet mit folgenden Koordinaten untersagt:

- 43°17,436' N, 15°29,496' E

—  43°24,758'N, 15° 33,215'E

- 43°20,345'N, 15°47,012'E

- 43°18,150'N, 15° 51,362'E

- 43°13,984' N, 15° 55,232'E

- 43°12,873'N, 15°52,761'E

— 43°13,494' N, 15° 40,040' E
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Artikel 9d

Im Jabuka/Pomo Pit-Gebiet zugelassene Schiffe

(1)

2

€)

Unbeschadet der Absédtze 2 und 3 des Artikels 9c sind kommerzielle
Fischereititigkeiten mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen, Grundlangleinen und
Fischfallen in den in den betreffenden Abséitzen genannten Gebieten nur zuléssig,
wenn das Schiff iiber eine besondere Erlaubnis verfiigt und nachgewiesen werden
kann, dass es in der Vergangenheit in den betreffenden Gebieten Fischereititigkeiten

ausgeiibt hat.

In dem in Artikel 9c Absatz 2 genannten Gebiet diirfen zugelassene Schiffe nicht
mehr als zwei Fangtage pro Woche fischen. Zugelassene Schiffe, die Scherbrett-

Hosennetze verwenden, diirfen nicht mehr als einen Fangtag pro Woche fischen.

In dem in Artikel 9c Absatz 3 genannten Gebiet diirfen zugelassene Schiffe mit
Grundschleppnetzenl nur an Samstagen und Sonntagen von 5 Uhr bis 22 Uhr
fischen. Zugelassene Schiffe mit Stellnetzen, Grundlangleinen und Fischfallen

diirfen nur zwischen Montag, 5 Uhr, und Donnerstag, 22 Uhr, fischen.
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(4)

()

Schiffen, die in dem Gebiet gemil3 Artikel 9c Absétze 2 und 3 mit dem in Absatz 1
dieses Artikels genannten Fanggerét fischen diirfen, wird von ihrem Mitgliedstaat

eine Fangerlaubnis gemal} Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erteilt.

Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission bis spatestens 31. Miirz jedes
Jahres die Liste derl Schiffe, fiir die sie die in Absatz 1 genannte Erlaubnis erteilt
haben. Die Kommission iibermittelt dem GFCM-Sekretariat bis spitestens 30. April
jedes Jahres I die Liste der zugelassenen Schiffe fiir das nachfolgende Jahr. Die Liste
muss fiir jedes Schiff folgende Angaben enthalten:

a)  Name des Schiffs
b)  Registriernummer des Schiffs

c¢) eindeutige GFCM-Kennung (ISO-Alpha-3-Landercode + 9 Stellen, z. B.
xxx000000001)
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d)

g)

h)

i)
k)

D

fritherer Name (sofern zutreffend)

frithere Flagge (sofern zutreffend)

Angaben zu friiheren Streichungen aus anderen Registern (sofern zutreffend)
gegebenenfalls internationales Rufzeichen

Schiffstyp, Lénge iiber alles (LOA) und Bruttoraumzahl (BRZ) und/oder
Bruttoregistertonnen (BRT)

Name und Anschrift des Reeders/der Reeder und des Betreibers/der Betreiber
Hauptfanggerit(e) fiir die Fischerei im Fischereisperrgebiet

Zuléssige Fangsaison im Fischereisperrgebiet

Anzahl Fangtage, die jedem Schiff zustehen

Bezeichneter Hafen.
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(6)

(7)

(8)

Zugelassene Fischereifahrzeuge diirfen Fange von Grundfischbestdnden nur in
bezeichneten Hifen anlanden. Aus diesem Grund benennt jeder Mitgliedstaat Hifen,
in denen Anlandungen von Féngen aus dem Fischereisperrgebiet Jabuka/Pomo Pit
zuldssig sind. Die Liste dieser Hafen wird dem GFCM-Sekretariat und der

Kommission jedes Jahr bis spitestens 30. April iibermittelt.

Fischereifahrzeuge, die in den in Artikel 9c Absétze 2 und 3 genannten Gebieten mit
dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Fanggerét fischen diirfen,
verfiigen iiber ordnungsgemaif} funktionierende VMS- und/oder Automatisches
Identifikationssystem (AIS), und die an Bord befindlichen oder eingesetzten
Fanggerite sind vorschriftsméBig identifiziert, nummeriert und gekennzeichnet,

bevor sie in diese Gebiete einfahren oder dort Fischfang betreiben.

Fischereifahrzeuge mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen, Grundlangleinen und
Fischfallen ohne Fangerlaubnis diirfen das Fischereisperrgebiet durchfahren, sofern
sie einen direkten Kurs mit einer konstanten Geschwindigkeit von mindestens sieben
Knoten einschlagen und ein aktives VMS und/oder AIS an Bord mitfiihren und

sofern sie keinerlei Fischereititigkeiten ausiiben.
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Artikel 9e

Réaumliche/zeitliche Beschrankungen im Alboran-Meer

(1) Die Mitgliedstaaten kdnnen unter Beriicksichtigung verfiigbarer wissenschaftlicher
Gutachten raumliche/zeitliche Beschrankungen im Alboran-Meer (geografische
Untergebiete 1, 2 und 3 der GFCM gemél Anhang I) einfiihren, durch die die
Fischereititigkeiten verboten oder beschriankt werden, um Aggregationsgebiete von

Jungfischen und/oder Laichern der Roten Fleckbrasse zu schiitzen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen dem GFCM-Sekretariat und der Kommission spiitestens
bis zum ... [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung|

die Gebiete und die von ihnen angewandten Beschrinkungen mit.*;
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4. In Titel 11 Kapitel I wird folgender Abschnitt angefiigt:

wAbschnitt 111
Zeitliche Schliefung im Golf von Gabés

Artikel 11a
Zeitliche Schlieffung im Golf von Gabés

Vom 1. Juli bis zum 30. September jeden Jahres ist zwischen der Kiiste und den 200-
Meter-Isobathen des geografischen Untergebiets 14 der GFCM (Golf von Gabés gemif

der Definition in Anhang 1) die Fischerei mit Grundschleppnetzen verboten. “;
5. In Titel II wird folgendes Kapitel eingefiigt:

LKAPITEL Ila
ZEITLICHE SCHLIESSUNG IM SCHWARZEN MEER

Artikel 14a

Schonzeit wihrend der Laichzeit von Steinbutt im Schwarzen Meer

(1) Inder Zeit von April bis Juni jeden Jahres richten die betroffenen Mitgliedstaaten

eine Schonzeit von mindestens zwei Monaten im Schwarzen Meer ein.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen zusatzliche raumliche/zeitliche Beschrankungen
einfithren, durch die die Fischereitétigkeiten verboten oder beschrinkt werden

konnen, um Aggregationsgebiete von Jungfischen des Steinbutts zu schiitzen.*;
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6. Die folgenden Artikel werden eingefiigt:

,,Artikel 16ca
Vorbeugende Schliefungen fiir Rote Koralle

(1)  Wird ein Schwellensatz fiir die Finge an Roter Koralle gemél3 den Absétzen 2 und 3
erreicht, schlieen die Mitgliedstaaten das betreffende Gebiet voriibergehend fiir die

Fischerei auf Rote Koralle.

(2) Der Schwellensatz gilt als erreicht, wenn Kolonien der Roten Koralle, deren
Basisdurchmesser weniger als 7 mm betrégt, mehr als 25 % der Gesamternte von

einer Roten Korallenbank in einem Jahr ausmachen.

(3) Wurden Korallenbanken noch nicht ordnungsgemal8 identifiziert, gelten der in
Absatz 1 festgelegte Schwellensatz und die SchlieSung nach Mal3gabe des
statistischen Rechtecks der GFCM.
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(4) In ihrer Entscheidung iiber eine SchlieBung gemil Absatz 1 legen die
Mitgliedstaaten das betroffene geografische Gebiet, die Dauer der SchlieBung und

die Bedingungen fiir die Fischerei in diesem Gebiet wihrend der SchlieBung fest.

(5) Mitgliedstaaten, die SchlieBungen durchfiihren, setzen das GFCM-Sekretariat und

die Kommission unverziiglich dariiber in Kenntnis.

Artikel 16¢cb

Réaumliche/zeitliche SchlieBungen

Mitgliedstaaten, die aktiv Rote Koralle ernten, fiihren auf der Grundlage der verfligbaren
wissenschaftlichen Gutachten bis spitestens ... [sechs Monate nach dem Datum des
Inkrafttretens dieser Verordnung] zusitzliche SchlieBungen zum Schutz der Roten

Koralle ein.*;
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In Titel 11 wird folgendes Kapitel nach Kapitel 1V eingefiigt:

wKAPITEL I'Va
MINDESTREFERENZGROSSE FUR DIE BESTANDSERHALTUNG VON
DORNHAI IM SCHWARZEN MEER

Artikel 16da

Mindestreferenzgrofe fiir die Bestandserhaltung von Dornhai im Schwarzen Meer

Exemplare von Dornhai im Schwarzen Meer, die kleiner als 90 cm sind, diirfen nicht an
Bord behalten, umgeladen, angelandet, gelagert, verkauft, feilgehalten oder zum
Verkauf angeboten werden. Werden derartige Exemplare von Dornhai ungewollt
gefangen, werden sie nach Moglichkeit lebend und unversehrt sofort wieder
freigelassen. Der Kapitin eines Fischereifahrzeugs vermerkt unbeabsichtigte Fiinge,
Freilassungen und/oder Riickwiirfe von Dornhai im Logbuch. Die Mitgliedstaaten leiten
diese Information im Rahmen ihrer jihrlichen Berichterstattung an den
Wissenschaftlichen Beratungsausschuss und im Rahmen der Datenerhebung durch die

GFCM an die GFCM und an die Kommission weiter. “;
Der folgende Titel wird eingefiigt:

»TITEL Ila
FANGKAPAZITAT UND FANGMOGLICHKEITEN

Artikel 16m

Erntebeschrankungen fiir Rote Koralle

Jeder Mitgliedstaat kann flir das Mittelmeer ein System der individuellen taglichen

und/oder jdhrlichen Erntebeschrdnkungen fiir Rote Koralle einfiihren.
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Artikel 16n

Fischereiflottenkapazitdt oder Fischereiaufwand fiir Rote Fleckbrasse im Alboran-Meer

Bei der Nutzung der Roten Fleckbrasse im Alboran-Meer (geografische Untergebiete 1, 2
und 3 der GFCM geméall Anhang I) halten die Mitgliedstaaten spétestens im Jahr
2020 die Fischereiflottenkapazitét oder den Fischereiaufwand auf dem in den

vergangenen Jahren zugelassenen und angewandten Niveau.

I‘C

Artikel 17a wird gestrichen.
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10. In Titel III werden die folgenden Kapitel angefiigt:
»KAPITEL III
Kontrolle der Korallenfischerei
Artikel 22a
Fanggenehmigungen fiir Rote Koralle
(1)  Schiffe oder Fischer, die im Mittelmeer Rote Koralle ernten diirfen, miissen iiber
eine giiltige Fanggenehmigung verfiigen, in der die technischen Bedingungen fiir
diese Fischerei festgelegt sind.
(2) Ohne eine Genehmigung gemal3 Absatz 1 ist es verboten, Rote Koralle zu ernten, an
Bord zu behalten, umzuladen, anzulanden, zu transportieren, zu lagern, zu verkaufen,
feilzuhalten oder zum Verkauf anzubieten.
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3)

Die Mitgliedstaaten fiihren ein aktualisiertes Verzeichnis der Fanggenehmigungen

gemall Absatz 1 und libermitteln der Kommission bis spiitestens 31. Miir jeden

Jahres die Liste der Schiffe, fiir die die Genehmigungen gemdfi Absatz 1

ausgestellt wurden. Die Kommission iibermittelt diese Liste dem GFCM-Sekretariat

I bis spatestens 30. April jeden J ahresl . Die Liste muss fiir jedes Schiff folgende

Angaben enthalten:

a)

b)

Name des Schiffs

Registriernummer des Schiffs (von der Vertragspartei vergebene

Codenummer)

eindeutige GFCM-Kennung (ISO-Alpha-3-Landercode + 9 Stellen, z. B.
xxx000000001)

Registrierhafen (vollstdndiger Name des Hafens)
fritherer Name (sofern zutreffend)

frithere Flagge (sofern zutreffend)
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g)  Angaben zu fritheren Streichungen aus anderen Registern (sofern zutreffend)
h)  gegebenenfalls internationales Rufzeichen
1)  VMS oder andere Ausriistung fiir die Geolokalisierung des Schiffes (JA/NEIN)

1) Schiffstyp, Lénge tiber alles (LOA), Bruttoraumzahl (BRZ) und/oder
Bruttoregistertonnen (BRT) und Maschinenleistung (kW)

k)  Sicherheitsausriistung zur Aufnahme von Beobachtern an Bord (JA/NEIN)
1)  Zeitraum, in dem das Ernten von Roter Koralle zugelassen ist

m) Gebiet(e), in dem/denen das Ernten von Roter Koralle zugelassen ist:

geografische Untergebiete der GFCM und Zellen des GFCM-Statistiknetzes

n)  Teilnahme an Forschungsprogrammen unter der Leitung

nationaler/internationaler wissenschaftlicher Einrichtungen (JA/NEIN; bitte

beschreiben)
(4) Die Mitgliedstaaten erhdhen die Anzahl der Fischereigenehmigungen erst, wenn
wissenschaftliche Gutachten einen gilinstigen Zustand der Populationen der Roten
Koralle ausweisen.
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Artikel 22b

Fangaufzeichnungen fiir Rote Koralle

(1)

2)

Fischer oder Kapitdne von Fischereifahrzeugen, die Rote Koralle ernten diirfen,
zeichnen nach den Fangtétigkeiten oder bei Tagesfangreisen spétestens beim
Anlanden im Hafen die Fange in Lebendgewicht und soweit moglich die Anzahl der

Kolonien auf.

Fischereifahrzeuge, die Rote Koralle ernten diirfen, fithren an Bord ein Logbuch mit,
in dem die tdglichen Féange an Roter Koralle, unabhéngig vom Lebendgewicht der
Ermnte, und die Fischereitdtigkeit nach Gebiet und Tiefe einschlieBlich— soweit
maoglich — der Anzahl der Fangtage und der Tauchgédnge aufgezeichnet werden.
Diese Angaben werden den zustdndigen nationalen Behorden innerhalb der in
Artikel 14 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 festgelegten Frist

ubermittelt.

7721/19
ANLAGE

Ih/KW/cat 37
GIP.2 DE



Artikel 22¢
Vorherige Anmeldung fiir Rote Koralle

Die Kapitdne der Fischereifahrzeuge oder ihre Stellvertreter iibermitteln den zustdndigen
Behorden zwischen zwei und vier Stunden vor der voraussichtlichen Ankunft im Hafen

folgende Angaben:
a)  die voraussichtliche Ankunftszeit;
b)  duBere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des Fischereifahrzeugs;

c)  geschitzte Menge in Lebendgewicht und falls moglich Anzahl der Kolonien der an

Bord befindlichen Roten Koralle;

d)  Angaben zu dem geografischen Gebiet, in dem die Fénge getitigt wurden.

7721/19 Ih/KW/cat 38
ANLAGE GIP.2 DE



Artikel 22d
Bezeichnete Héifen fiir Rote Koralle

Zugelassene Fischer oder Fischereifahrzeuge landen Fange von Roter Koralle nur in
bezeichneten Héfen an. Zu diesem Zweck weisen die Mitgliedstaaten Héfen aus, in denen
das Anlanden von Roter Koralle zugelassen ist, und libermitteln dem GFCM-Sekretariat
und der Kommission bis 30. April jedes Jahres eine Liste dieser Héfen, es sei denn, es gibt

keine Anderung bei den bereits mitgeteilten bezeichneten Héfen.

Artikel 22e

Kontrollen bei der Anlandung von Roter Koralle

Jeder Mitgliedstaat stellt, insbesondere zur Priifung der Anlandungen und zur Validierung

der Logbiicher, ein Kontrollprogramm auf der Grundlage der Risikoanalyse auf.

Artikel 22f

Umladungen von Roter Koralle

Umladungen von Roter Koralle auf See sind verboten.
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Artikel 22¢g

Wissenschaftliche Informationen fiir Rote Koralle

Mitgliedstaaten mit Fischereiflotten, die Rote Koralle befischen, stellen sicher, dass sie
iiber einen ordnungsgemal eingefiihrten Mechanismus fiir die angemessene
wissenschaftliche Uberwachung der Fischereien und Finge verfiigen, um es dem
Wissenschaftlichen Beratungsausschuss der GFCM zu ermdéglichen, beschreibende

Informationen und Gutachten zu mindestens folgenden Bereichen bereitzustellen:

a)  Fischereiaufwand (z. B. Anzahl der Fangtauchgénge pro Woche) und
Gesamtfangmengen nach Bestdnden auf lokaler, nationaler oder supranationaler

Ebene;

b)  Referenzpunkte der Erhaltung und Bewirtschaftung im Hinblick auf eine weitere
Verbesserung des regionalen Bewirtschaftungsplans im Hinblick auf das Ziel des
hochstmoglichen Dauerertrags und ein niedriges Risiko des

Bestandszusammenbruchs;

c) biologische und sozio6konomische Auswirkungen alternativer
Bewirtschaftungsszenarien, einschlieBlich Input/Output-Kontrolle und/oder
technischer Maflnahmen, die von den GFCM-Vertragsparteien vorgeschlagen

werden;

d)  mogliche raumliche/zeitliche SchlieBungen zur Erhaltung der Nachhaltigkeit der

Fischerei.
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KAPITEL IV
KONTROLLMASSNAHMEN FUR BESTIMMTE GEOGRAFISCHE UNTERGEBIETE
DER GFCM

ABSCHNITT [

KONTROLLE DER FISCHEREIEN AUF ROTE FLECKBRASSE IM ALBORAN-MEER

Artikel 22h
Meldung der tdglichen Fiange an Roter Fleckbrasse und der Beifange

Unbeschadet des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 fiihren die
Mitgliedstaaten einen Mechanismus ein, um sicherzustellen, dass alle kommerziellen
taglichen Finge an Roter Fleckbrasse und Beifange im Alboran-Meer (geografische
Untergebiete 1, 2 und 3 der GFCM geméil Anhang I) unabhingig vom Lebendgewicht des
Fangs gemeldet werden. Fiir die Freizeitfischerei bemiihen sich die Mitgliedstaaten, die

Fénge dieser Art zu erfassen, oder fithren Schiatzungen durch.
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Artikel 221

Fanggenehmigungen und Fangtatigkeiten

(1)

2)

Die Mitgliedstaaten erstellen ein Register der Fischereifahrzeuge, die im Alboran-
Meer gefangene Mengen an Roter Fleckbrasse an Bord mitfiihren oder anlanden
diirfen, welche mehr als 20 % des Fangs in Lebendgewicht nach der Sortierung je

Tide ausmachen. Dieses Register wird gefiihrt und aktualisiert.

Fischereifahrzeuge, die gezielt Rote Fleckbrasse befischen, diirfen nur
Fischereititigkeiten ausiiben, wenn diese Fischereitdtigkeiten in einer giiltigen
Fangerlaubnis angegeben sind, die von den zustindigen Behdrden ausgestellt wurde
und die technischen Bedingungen prézisiert, unter denen solche Tétigkeiten ausgeiibt

werden diirfen. Die Erlaubnis umfasst die in Anhang VIII aufgefiihrten Daten.
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3)

Die Mitgliedstaaten I

a)

b)

iitbermitteln der Kommission bis 31. Januar jeden Jahres die Liste der aktiven
Schiffe, fiir die eine Erlaubnis fiir das laufende oder das/die folgende(n) Jahr(e)
ausgestellt wurde. Die Kommission iibermittelt diese Liste dem GFCM-

Sekretariat bis spiitestens Ende Februar jeden Jahres. Die Liste enthélt die in

Anhang VIII aufgefiihrten Daten;

iibermitteln der Kommission und dem GFCM-Sekretariat, beginnend ab dem
30. November 2018 und spitestens ab dem 30. November 2020, bis Ende
November jeden Jahres einen Bericht iiber die Fischereititigkeiten der in
Absatz 1 genannten Schiffe, in aggregierter Form mit mindestens folgenden

Angaben:
1) Anzahl der Fangtage
i)  Fanggebiet und

iii) Finge Roter Fleckbrasse.
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(4)

Alle Schiffe mit einer Lénge iiber alles von mehr als 12 Metern, die gezielt Rote
Fleckbrasse befischen diirfen, sind mit einem VMS oder einem anderen
Geolokalisierungssystem ausgestattet, um es den Kontrollbehdrden zu erméglichen,

ihre Tétigkeiten zu verfolgen.

Artikel 22

Wissenschaftliche Uberwachung

Mitgliedstaaten mit Fischereiflotten, die gezielt Rote Fleckbrasse befischen, stellen
sicher, dass sie iiber einen ordnungsgemdpf eingefiihrten Mechanismus fiir die
angemessene Uberwachung der Fischereien und Fiinge verfiigen, um es dem
Wissenschaftlichen Beratungsausschuss zu erméglichen, beschreibende

Informationen und Gutachten zu mindestens folgenden Bereichen bereitzustellen:

a)  Merkmale des Fanggerits, u. a. Hochstlange der Langleinen und Stellnetze und

Anzahl, Art und Gro3e der Haken;

b)  Fischereiaufwand (z. B. Anzahl der Fangtage pro Woche) und
Gesamtfangmengen nach kommerziellen Fischereiflotten. Eine Schitzung der

Fange der Freizeitfischereien sollte ebenfalls vorgelegt werden;
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d)

Referenzpunkte der Erhaltung und Bewirtschaftung im Hinblick auf die
Erstellung mehrjdhriger Bewirtschaftungspléne fiir nachhaltige Fischereien im
Einklang mit dem Ziel des hochstmdglichen Dauerertrags und eines niedrigen

Risikos des Bestandszusammenbruchs;

soziodkonomische Auswirkungen alternativer Bewirtschaftungsszenarien,
einschlieBlich Input/Output-Kontrolle und/oder technischer Maflnahmen, die

von der GFCM und/oder Vertragsparteien vorgebracht werden;

mogliche raumliche/zeitliche SchlieBungen zur Erhaltung der Nachhaltigkeit

der Fischerei;

potenzielle Auswirkungen der Freizeitfischerei auf den Zustand der Bestiande

an Roter Fleckbrasse.
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ABSCHNITT II

STRABE VON SIZILIEN

Artikel 22k
Genehmigungen fiir die Grundschleppnetzfischerei auf Grundfischbestinde in der Stralle

von Sizilien

(1)  Schiffe, die in der Stralle von Sizilien (geografische Untergebiete 12, 13, 14, 15 und
16 der GFCM gemil Anhang I) Grundfischbestinde mit Grundschleppnetzen
befischen, diirfen die spezifischen Fischereititigkeiten nur mit einer giiltigen
Fanggenehmigung ausiiben, die von den zustéindigen Behorden ausgestellt wurde
und in der die technischen Bedingungen fiir die Ausiibung solcher Tétigkeiten

prazisiert werden.
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(2) Die Fanggenehmigung geméfl Absatz 1 umfasst zusdtzlich zu den in Anhang I der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/218 der Kommission* festgelegten Daten die
folgenden Angaben:

a) GFCM-Registriernummer;

b) fritherer Name (sofern zutreffend);

c) frithere Flagge (sofern zutreffend);

d) Angaben zu fritheren Streichungen aus anderen Registern (sofern
zutreffend).

(3) Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission bis spiitestens 31. Oktober jedes
Jahres die Liste der Schiffe, fiir die sie die in Absat; 1 genannte Genehmigung
erteilt haben. Die Kommission iibermittelt diese Liste bis spitestens 30. November
jeden Jahres dem von ihr benannten Gremium und dem GFCM-Sekretariat.
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Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission und dem GFCM-Sekretariat bis
spiitestens 31. August jeden Jahres in aggregierter Form einen Bericht iiber die
Fischereitiitigkeiten der in Absatz 1 genannten Schiffe, mit mindestens folgenden

Angaben:
i) Anzahl der Fangtage,
ii) Fanggebiet und

ii) Finge von Europdischem Seehecht und Rosa Geifielgarnele.
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Artikel 221

Bezeichnete Hiifen

()

Jeder Mitgliedstaat bezeichnet Anlandehiifen, in denen in Ubereinstimmung mit
Artikel 43 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 Anlandungen von
Europiischem Seehecht und Rosa Geifielgarnele aus der Strafie von Sizilien
erfolgen konnen. Die Mitgliedstaaten iibermitteln dem GFCM-Sekretariat und der
Kommission spiitestens zum 30. November 2018 eine Liste der bezeichneten Hiifen.
Das GFCM-Sekretariat und die Kommission werden unverziiglich iiber
Anderungen dieser Liste unterrichtet, die zu einem spiiteren Zeitpunkt

vorgenommen werden.

(2) Esistverboten, Europdiischen Seehecht und Rosa Geifielgarnele, die in der Strafie
von Sizilien gefangen wurden, an anderen Stellen als den von den Mitgliedstaaten
bezeichneten Anlandehiifen anzulanden oder von Fischereifahrzeugen
umzuladen.
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Artikel 22m

Internationale gemeinsame Inspektions- und Uberwachungsregelung in der Straf3e von

Sizilien

(1) Die Mitgliedstaaten k6nnen| im Rahmen einer internationalen gemeinsamen

2

3)

Inspektions- und Uberwachungsregelung (im Folgenden die ,,Regelung®) fiir die
Gewdisser aullerhalb nationaler Gerichtsbarkeit in den geografischen

Untergebieten 12, 13, 14, 15 und 16 der GFCM gemall Anhang I (im Folgenden das
,.Inspektions- und Uberwachungsgebiet*) entsprechende Inspektions- und

Uberwachungstitigkeiten durchfiihren.

Die Mitgliedstaaten konnen Inspektoren benennen und Inspektionsmittel festlegen
und im Rahmen der Regelung Inspektionen durchfiihren. Die Kommission oder
eine von ihr benannte Stelle kann auch Unionsinspektoren fiir die Regelung

abstellen.

Die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle koordiniert die Uberwachungs-
und Inspektionstitigkeiten fiir die Union und kann in Abstimmung mit den
betroffenen Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Einsatzplan aufstellen, damit die
Union in der Lage ist, ihrer Verpflichtung, die ihr aus der Regelung erwiichst,
nachzukommen. Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Mafinahmen, um
die Umsetzung dieser Pline zu erleichtern, insbesondere im Hinblick auf die
bendtigten personellen und materiellen Ressourcen und die Zeitriume und

geografischen Gebiete, in denen diese Ressourcen eingesetzt werden sollen.
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)

(&)

Jeder Mitgliedstaat iibermittelt der Kommission oder einer von ihr benannten Stelle
spatestens bis 31. Oktober jeden Jahres die Liste der Namen der Inspektoren, die in
dem Gebiet gemiB Absatz 1 Inspektions- und Uberwachungstitigkeiten ausiiben
diirfen, sowie die Namen der fiir Inspektions- und Uberwachungszwecke
eingesetzten Schiffe und Lufifahrzeuge, die sie im darauf folgenden Jahr fiir die
Regelung abstellen wollen. Die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle
leitet diese Information bis spiitestens 1. Dezember jeden Jahres oder so schnell

wie moglich vor Beginn der Inspektionstitigkeiten dem GFCM-Sekretariat weiter.

Die fiir die Regelung abgestellten Inspektoren fiihren einen Ausweis als Inspektor
der GFCM mit, der von den zustindigen Behorden ausgestellt wird und dem

Format des Anhangs IV entspricht.
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I

(6) Schiffe, die im Rahmen der Regelung Bordkontrollen und Inspektionspflichten

ausiiben, fiihren eine spezielle Flagge oder einen Wimpel gemafl Anhang V.
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(7)

(8)

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Inspektionsplattform unter seiner Flagge,
die in dem Gebiet gemdll Absatz 1 tétig ist, tdglich soweit mdglich sicheren Kontakt
mit allen anderen Inspektionsplattformen in dem Gebiet hélt, um die fiir eine

Koordination der Tétigkeiten notwendigen Informationen auszutauschen.

Jeder Mitgliedstaat mit einer Inspektions- oder Uberwachungsprisenz in dem Gebiet
gemil Absatz 1 libermittelt jeder Inspektionsplattform bei Eintritt in das Gebiet eine
Liste der in den vorangegangenen zehn Tagen erfolgten Beobachtungen gemal3
Anhang VII, Bordkontrollen und Inspektionen, einschlieBlich Daten, Koordinaten

und anderer einschlégiger Informationen.

Artikel 22n

Durchfiihrung von Inspektionen

(1) Die fiir die Regelung abgestellten Inspektoren
a) teilen dem Fischereifahrzeug vor dem Anbordgehen den Namen des
Inspektionsschiffes mit;
b)  fiihren an Inspektionsschiff und Tender den Wimpel geméfl Anhang V I ;
c)  begrenzen ein Inspektionsteam auf hochstens drei Inspektorenl .
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(2)

Beim Anbordgehen legen die Inspektoren dem Kapitidn des Fischereifahrzeugs die
Identitétskarte gemdB Anhang IV vor. Inspektionen werden in einer der
Amtssprachen der GFCM durchgefiihrt und erfolgen, falls méglich, in der vom

Kapitdn des Fischereifahrzeugs gesprochenen Sprache.

(3) Die Inspektoren erstellen einen Inspektionsbericht in dem Format gemafl Anhang VI.

(4) Die Inspektoren unterzeichnen den Bericht in Anwesenheit des Schiffskapiténs, der
das Recht hat, alle Informationen in den Bericht einzufiigen, die ihm oder ihr
sachdienlich erscheinen, und diesen ebenfalls unterschreibt.

(5) Kopien des Berichts werden dem Kapitin des Schiffs und den Behorden des
Inspektionsteams iibergeben, die ihrerseits Kopien an die Behdrden des
Flaggenstaats des inspizierten Fischereifahrzeugs und an die Kommission und/oder
eine von ihr benannte Stelle weiterleiten. Die Kommission leitet diese Kopie an das
GFCM-Sekretariat weiter.

(6) Die GrofBle des Inspektionsteams und die Dauer der Inspektion werden vom
befehlshabenden Offizier des Inspektionsschiffs unter Beriicksichtigung aller
relevanten Gegebenheiten bestimmt.

7721/19 Ih/KWTI/cat 54
ANLAGE GIP.2 DE



Artikel 220
Verstofe

(1)

2)

Fiir die Zwecke dieses Artikels gelten die folgenden Tatigkeiten als VerstoBe:

a)  die Tatigkeiten gemall Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a, b, ¢, e, f, gund h der
Verordnung (EG) Nr. 1005/2008;

b)  die Behinderung des satellitengestiitzten Uberwachungssystems und
c¢)  der Betrieb ohne ein VMS.

Stellen Inspektoren beim Anbordgehen und der Inspektion eines Fischereifahrzeugs
einen Verstol} fest, unterrichten die Behorden des Flaggenmitgliedstaats des
Inspektionsschiffs unverziiglich die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle,
welche den Flaggenstaat des inspizierten Fischereifahrzeugs sowohl direkt als auch
tiber das GFCM-Sekretariat dariiber in Kenntnis setzt. Sie unterrichten ferner jedes
Inspektionsschiff des Flaggenstaats des Fischereifahrzeugs, das sich ihrer

Kenntnis nach in der Nihe befindet.
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3)

4)

()

Der Flaggenmitgliedstaat des Fischereifahrzeugs stellt sicher, dass das betreffende
Fischereifahrzeug nach einer Inspektion, bei der ein Verstof festgestellt wurde, alle
Fangtitigkeiten einstellt. Der Flaggenmitgliedstaat fordert das Fischereifahrzeug auf,
innerhalb von 72 Stunden einen von ihm bezeichneten Hafen anzulaufen, in dem eine

Untersuchung eingeleitet wird.

Wurde bei einer Inspektion ein Verstof3 festgestellt, so werden die vom
Flaggenmitgliedstaat getroffenen Vorkehrungen und Folgemalinahmen der
Kommission oder einer von ihr benannten Stelle mitgeteilt. Die Kommission oder
die von ihr benannte Stelle leitet die getroffenen Vorkehrungen und

Folgemafinahmen an das GFCM-Sekretariat weiter.

Die Behdrden der Mitgliedstaaten handeln aufgrund von Inspektionsberichten geméaf
Artikel 22n Absatz 3 und Erklérungen, die Inspektoren nach einer
Dokumentenpriifung abgeben, in gleicher Weise wie aufgrund von Berichten und

Erklarungen nationaler Inspektoren.
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ABSCHNITT III

SCHWARZES MEER

Artikel 22p
Malnahmen zur Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der IUU- Fischerei in

Steinbuttfischereien im Schwarzen Meer

(1) Die Mitgliedstaaten tibermitteln der Kommission bis zum 20. Januar jeden Jahres
iiber den iiblichen elektronischen Datentrdger eine I Liste der Schiffe, die im
Schwarzen Meer (geografisches Untergebiet 29 der GFCM gemél der Definition in
Anhang I) mit am Boden verankerten Kiemennetzen Steinbutt befischen diirfen. Die
Kommission iibermittelt diese Liste bis zum 31. Januar jeden Jahres dem GFCM-

Sekretariat.

(2) Die Liste gemiB Absatz 1 enthélt zusitzlich zu den Daten gemiB3 Anhang I der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/218 die folgenden Angaben:

a)  GFCM-Registriernummer;
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€)

b)  fritherer Name (sofern zutreffend);

c) frithere Flagge (sofern zutreffend);

d)  Angaben zu fritheren Streichungen aus anderen Registern (sofern zutreffen
e) Hauptzielarten;

f)  Hauptfanggerit(e) fiir den Steinbuttfang, Flottensegment und operationelle
Einheit gemif der statistischen Matrix zu Aufgabe 1 in Anhang III
Abschnitt C;

d);

g)  Zeitraum, in dem die Fischerei auf Steinbutt mit Kiemennetzen oder anderem

moglichen Fanggerit zugelassen ist (sofern zutreffend).

Auf Anfrage der GFCM iibermitteln die Mitgliedstaaten Angaben zu den
Fischereifahrzeugen, die in einem bestimmten Zeitraum Fischereititigkeiten
ausfiihren diirfen. Sie ibermitteln insbesondere die Namen der betreffenden
Fischereifahrzeuge, ihre duleren Kennbuchstaben und -ziffern und die dem

jeweiligen Schiff zugeteilten Fangmaoglichkeiten.
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(4)

)

(6)

Unmarkierte, zuriickgelassene Kiemennetze, die in der Steinbuttfischerei verwendet
und auf See gefunden werden, werden von den zustdndigen Behorden des
Kiistenmitgliedstaats eingesammelt. Danach werden diese Netze entweder in
Beschlag genommen, bis der Besitzer gefunden ist, oder vernichtet, falls der Besitzer

nicht festgestellt werden kann.

Jeder betroffene Mitgliedstaat weist Anlandestellen aus, an denen Anlandungen und
Umladungen von im Schwarzen Meer gefangenem Steinbutt in Ubereinstimmung
mit Artikel 43 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erfolgen konnen. Eine
Liste solcher Stellen wird dem GFCM-Sekretariat und der Kommission bis

spatestens 30. November jeden Jahres iibermittelt.

Es ist verboten, im Schwarzen Meer gefangenen Steinbutt an anderen als den in
Absatz 5 genannten Anlandestellen von Fischereifahrzeugen anzulanden oder

umzuladen.
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Artikel 22q
Nationale Beobachtungs-, Kontroll- und Uberwachungspline fiir Steinbuttfischereien im

Schwarzen Meer

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Beobachtungs-, Kontroll- und
Uberwachungspline (im Folgenden ,,nationale Pline*) zur Umsetzung der
Bestimmungen des Artikels 22p, wobei u. a. eine angemessene und genaue
Uberwachung und Aufzeichnung der monatlichen Finge und/oder des

Fischereiaufwands zu gewahrleisten ist.
(2) Die nationalen Pldne umfassen folgende Elemente:

a)  klare Definition der Kontrollmittel mit einer Beschreibung der speziell fiir die
Umsetzung der nationalen Pléne verfligbaren technischen und finanziellen

Mittel sowie Humanressourcen;

b)  klare Festlegung der Inspektionsstrategie (einschlieBlich
Inspektionsprotokolle), die sich auf Fischereifahrzeuge konzentriert, die

wahrscheinlich Steinbutt und zugehorige Arten befischen;
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d)

MaBnahmenpléne fiir die Kontrolle der Mérkte und des Transports;

Definition der Inspektionsaufgaben und -verfahren, einschlielich der
angewandten Stichprobenstrategie zur Uberpriifung der Gewichtsangaben der
Féange beim Erstverkauf, und der Stichprobenstrategie fiir Schiffe, die nicht den

Logbuch/Anlandeerkldrungsregeln unterliegen;

erkldrende Leitlinien fiir Inspektoren, Erzeugerorganisationen und Fischer in
Bezug auf die geltenden Regeln fiir Fischereien, die wahrscheinlich Steinbutt

zu den Fangen zdhlen, einschlieBlich

1)  Regeln fiir das Ausfiillen von Dokumenten, einschlieBlich
Inspektionsberichte, Fischereilogbilicher, Umladeerklarungen, Anlande-

und Ubernahmeerklirungen, Transportdokumente und Verkaufsbelege;

i1)  geltende technische Mafinahmen, einschlieBlich Maschen6ffnung
und/oder Maschengrofle, Mindestfanggrof3e, voriibergehende

Beschrinkungen;
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iii)  Strategien zur Erhebung von Stichproben;
iv)  Mechanismen fiir Gegenkontrollen.

f)  Ausbildung der nationalen Inspektoren im Hinblick auf die Wahrnehmung der

in Anhang II genannten Aufgaben.

(3) Die Mitgliedstaaten iibermitteln die nationalen Pliine bis spiitestens 20. Januar
jeden Jahres der Kommission oder einer von ihr benannten Stelle. Die
Kommission oder eine von ihr benannte Stelle leitet diese Pline bis zum
31. Januar jeden Jahres an das GFCM-Sekretariat weiter.
7721/19 Ilh/KWT/cat 62
ANLAGE GIP.2 DE



Artikel 22r

Wissenschaftliche Uberwachung der Steinbuttfischereien im Schwarzen Meer

Die Mitgliedstaaten iibermitteln dem SAC und der Kommission bis spitestens
30. November jeden Jahres alle zusdtzlichen Informationen zur Unterstiitzung der

wissenschaftlichen Uberwachung der Steinbuttfischereien im Schwarzen Meer.

* Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/218 der Kommission vom 6. Februar 2017
iber das Fischereiflottenregister der Union (ABI. L 34 vom 9.2.2017, S. 9).
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11. Artikel 23a wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 1 Buchstabe a erhilt folgende Fassung:
,»a) die Daten zur Roten Koralle nach Artikel 22b und®;
b)  folgender Absatz wird angefiigt:

,»3. Jeder Mitgliedstaat ibermittelt dem GFCM-Sekretariat und der Kommission
bis 30. Juni jeden Jahres einen ausfiihrlichen Bericht {iber seine
Fischereititigkeiten im Zusammenhang mit Roter Koralle. Dieser Bericht
enthidlt mindestens Angaben iiber die Gesamtfiange und die Fanggebiete und
falls moglich auch iiber die Anzahl der Tauchginge und die durchschnittlichen

Fénge pro Tauchgang.*;

12. Die Anhénge IV, V, VI, VII und VIII der vorliegenden Verordnung werden angefiigt.
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Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehenzu ... am ...

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates

Der Prdsident Der Prdsiden
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ANHANG
Die folgenden Anhénge werden an die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 angefiigt:
»ANHANG IV

Modell der Identitédtskarte fiir GFCM-Inspektoren

Allgemeine Kommission fiir die Fischerei o I
= GFCM

1m Mittelmeer

_ GFCM
IDENTITATSKARTE FUR
Der Inhaber dieser Identititskarte ist ein im Rahmen der gemeinsamen
INSPEKTOREN .

Inspektions- und Uberwachungsregelung der Allgemeinen Kommission fiir

die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) ordnungsgemil benannter Inspektor
und hat die Befugnis, im Rahmen der GFCM-Vorschriften zu handeln.

Vertragspartei

Name des Inspektors:

Foto
Kartennr. e |
Ausstellende Behorde Inspektor
Ausstellungsdatum: ]
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ANHANG V

Modell eines GFCM-Inspektionswimpels
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ANHANG VI

GFCM-Inspektionsbericht

1. Inspektor(en)

Name....ooovviiiiiiiiie e Vertragspartei........coocoveevneeninnn.. Nr der GFCM-
Identitdtskarte.....................

Name.....oovvvviiiiieiieeee Vertragspartei.........ooeveeivieiennnnnn. Nr der GFCM-
Identitatskarte.....................

Name....ooovvviiiiiiiiie e Vertragspartei........coocoveeveenninnnn.. Nr. der GFCM-
Identitdtskarte.....................

2. SCHIFF DAS INSPEKTOR(EN) TRANSPORTIERT

2.1 Name und Registrierung ............coooviiiiiiiiiiiniiiinnen.,

0 S U T
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3. ANGABEN UBER DAS INSPIZIERTE SCHIFF

3.3 Kapitdn (Name und Anschrift)

3.4 Schiffseigner (Name und Anschrift)...............ooooiiiiii i,

3.5 GFCM-Kennnummer...............coovevienennn.

3.6 SChiffStyp...ouie i

4. POSITION

4.1 Position nach den Feststellungen des Kapiténs des Inspektionsschiffs um ............ (UTC)
Lange.............. Brette................

4.2 Position nach den Feststellungen des Kapitins des Fischereifahrzeugs um ........... (UTC) Lange
................. Breite..............
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S. DATUM UND UHRZEIT DES BEGINNS UND DES ENDES DER INSPEKTION

5.1. Datum.......... An Bord gegangen um ......

6. ART DES FANGGERATS AN BORD

Grundschleppnetz - OTB

Pelagisches Scherbrettnetz -
O™

Garnelen-Schleppnetz -
TBS

Ringwade - PS

Verankerte Kiemennetze

(Stellnetze) - GNS

Grundlangleinen - LLS

Fanggerit Freizeitfischerei

-RG

Sonstige (bitte angeben)
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7. GEMESSENE MASCHENOFFNUNG — IN MILLIMETER

7.1. Rechtlich zu verwendende Maschendffnung: .................. mm
7.2. Durchschnittlich gemessene Maschendftnung: .................. mm
7.3 Verstof3: JA O - NEIN [0 -------- Falls JA, Rechtsverweis:

8. INSPEKTION DER FANGE AN BORD

8.1. Ergebnisse der Inspektionen des an Bord befindlichen Fischs

ARTEN

(dreistelliger FAO-
Alpha-Code)

Insgesamt (kg)

Aufmachung

Stichprobeninspektion

% der untermafigen

Fische

8.2 Verstof3: JA O - NEIN [ -------- Falls JA, Rechtsverweis:
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9. INSPEKTION DER BORDDOKUMENTE UND DES VMS

9.1 Fischereilogbuch: JA [0 - NEIN [

9.2 Verstof3: JA O - NEIN [0 -------- Falls JA, Rechtsverweis:

9.3. Fangerlaubnis: JA O - NEIN O

9.4 Verstof3: JA O - NEIN [0 -------- Falls JA, Rechtsverweis:

9.5 Besondere Genehmigung: JA [ - NEIN

9.6 Verstof3: JA O - NEIN [0 -------- Falls JA, Rechtsverweis:
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9.7 VMS: JA OO - NEIN [ -------- in Betrieb: JA OO - NEIN [

9.8 Verstof3: JA [0 - NEIN [0 -------- Falls JA, Rechtsverweis:

10. LISTE DER VERSTOBE

O Fischen ohne von der Flaggen-Vertragspartei ausgestellte Fangerlaubnis, Genehmigung oder

Zulassung — Rechtsverweis:

0 Versdumnis, die Féange oder fangbezogene Daten entsprechend den Meldevorschriften der GFCM
hinreichend aufzuzeichnen, bzw. umfangreiche Falschmeldungen iiber solche Fénge und/oder

fangbezogenen Daten — Rechtsverweis:

O Fischerei in einem Sperrgebiet — Rechtsverweis:

O Fischerei wéhrend einer Schonzeit — Rechtsverweis:
o0 Einsatz von verbotenem Fanggerit — Rechtsverweis:

O Félschen oder absichtliches Verdecken der Kennzeichen, des Namens oder der Registrierung

eines Fischereifahrzeugs — Rechtsverweis:

O Verstecken, Verféilschen oder Beseitigen von Beweismaterial zur Untersuchung eines Versto3es —

Rechtsverweis:
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o0 wiederholte VerstoBe, die zusammengenommen eine ernste Missachtung der geltenden GFCM-

Regeln darstellen

o titliche Ubergriffe, Widerstand gegen, Einschiichterung, sexuelle Beléstigung, Stérung,

ungehoriges Behindern oder Authalten eines bevollmichtigten Inspektors

0 Behinderung des satellitengestiitzten Uberwachungssystems und/oder Betrieb ohne VMS —

Rechtsverweis:

11. LISTE DER AN BORD KOPIERTEN DOKUMENTE

7721/19 Ih/KWl/cat 74
ANLAGE GIP.2 DE



12. BEMERKUNGEN UND UNTERSCHRIFT DES KAPITANS

Unterschrift des Kapitans: ........o.iiiiiiiiiii e
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13. BEMERKUNGEN UND UNTERSCHRIFT DES INSPEKTORS/DER INSPEKTOREN

Unterschrift des Inspektors/der Inspektoren
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ANHANG VII

GFCM-Beobachtungsbericht

2. Position des beobachteten Schiffs: Lange............ccceeeuneenn.

Breite. oo

Geschwindigkeit..........ccceeveeveiiiniencieeieeen.
4. Name des beobachteten Schiffs:

5. Flagge des beobachteten Schiffs:

6. AuBere Kennbuchstaben und -ziffern:

7. Schiffstyp:

Ul Fischereifahrzeug

O Transportschiff

O Froster

L] Sonstiges (bitte angeben)
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8. Internationales Rufzeichen:

9. IMO-Nummer (falls zutreffend):

10. Tatigkeit(en):
O] Fischerei

[] Fahren

L] Treiben

[ Umladen

11. Funkkontakt: JA O - NEIN O

12. Name und Staatsangehorigkeit des Kapitdns des beobachteten
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13. Anzahl Personen an Bord des beobachteten

15. Informationen gesammelt durch:
Name des Inspektors:
Vertragspartei:
GFCM-Identitatskartennummer:

Name des Patrouillenschiffes:
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ANHANG VIII

In die Liste der gezielt Rote Fleckbrasse befischenden Schiffe aufzunehmende Angaben:

Die in Artikel 22i genannte Liste enthélt fiir jedes Schiff folgende Angaben:

Name des Schiffs

Registriernummer des Schiffs (von den Parteien vergebene Codenummer)

eindeutige GFCM-Kennung (ISO-Alpha-3-Léndercode + 9 Stellen, z. B. xxx000000001)
Registrierhafen (vollstindiger Name des Hafens)

fritherer Name (sofern zutreffend)

frithere Flagge (sofern zutreffend)

Angaben zu fritheren Streichungen aus anderen Registern (sofern zutreffend)
gegebenenfalls internationales Rufzeichen

VMS (JA/NEIN)

Schiffstyp, Lange iiber alles (LOA), Bruttoraumzahl (BRZ) und/oder Bruttoregistertonnen
(BRT) und Maschinenleistung (kW)

Name und Anschrift des Reeders/der Reeder und des Betreibers/der Betreiber
Hauptfangerét(e) fiir das Fischen auf Rote Fleckbrasse und Flottensegment und
operationelle Einheit gemifl DCRF

Zuléssige Fangsaison fiir die Fischerei auf Rote Fleckbrasse®
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG
Erklirung der Kommission zur Freizeitfischerei

Die Kommission erinnert daran, dass eines der Ziele der Ministererklarung
»MedFish4Ever®, die im Mérz 2017 angenommen wurde, darin besteht, so bald wie
moglich, spatestens jedoch bis 2020 eine Reihe von Basisvorschriften festzulegen, um eine

wirksame Verwaltung der Freizeitfischerei im gesamten Mittelmeer zu gewéhrleisten.

Im Einklang mit diesem Ziel umfasst die mittelfristige Strategie 2017-2020 der Allgemeinen
Kommission fiir die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) unter anderen im GFCM-Gebiet
durchzufiihrenden MafBinahmen die Bewertung der Auswirkungen der Freizeitfischereien
und die Beriicksichtigung der besten Bewirtschaftungsmaf3nahmen zur Regulierung dieser
Tétigkeiten. In diesem Zusammenhang wurde innerhalb der GFCM eine Arbeitsgruppe flir
die Freizeitfischerei eingerichtet, um eine harmonisierte regionale Methodik fiir die

Bewertung der Freizeitfischereien zu entwickeln.

Die Kommission wird ihre Bemiihungen im Rahmen der GFCM fortsetzen, um das in der

MedFish4Ever-Erklarung festgelegte Ziel zu erreichen.
Erklirung der Kommission zur Roten Koralle

Die Kommission erinnert daran, dass die ErhaltungsmaBBnahmen, die im Rahmen des
regionalen flexiblen Bewirtschaftungsplans fiir die Nutzung der Roten Koralle im
Mittelmeer [Empfehlung GFCM/41/2017/5] angenommen wurden, nur voriibergehend sind.
Diese Maflnahmen, zu denen auch die Moglichkeit der Einfiihrung von Fangbeschrinkungen
gehort, werden vom Wissenschaftlichen Beirat (SAC) der GFCM im Jahr 2019 im Hinblick
auf ihre Uberarbeitung durch die GFCM auf ihrer 43. Jahrestagung (November 2019)

bewertet.

7721/19 Ih/KWTI/cat 81
ANLAGE GIP.2 DE



	I. EINLEITUNG
	II. ABSTIMMUNG
	Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) ***I
	Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 über Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommens...



		2019-04-11T14:40:35+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



